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Nummer Datum Gegenstand Seite 

 
 
 

   SPARKASSE MÜNSTERLAND OST 
 
33 13.02.2026  a) Aufnahme von Aufgeboten  156 – 157 
 
34 18.02.2026  b) Tagesordnung der Sitzung der Verbandsver-

sammlung des Sparkassenzweckverbandes am 
26. Februar 2026  158 

 
 

   KREIS WARENDORF 
 
35 19.02.2026  Öffentliche Zustellungen gem. § 10 LZG NRW  159 – 161 

des Kreises Warendorf 
der Abwasserbetrieb TEO AöR 
der Volkshochschule Warendorf 
der Sparkasse Münsterland Ost 
der Wasserversorgung Beckum GmbH 
der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & 
Co. KG 



Aufnahme eines Aufgebotes 
 
 
 
Der Gläubiger des in Verlust geratenen Sparbuches  
 
 
Nr. 300373792 
 
 
der Sparkasse Münsterland Ost hat dessen Kraftloserklärung beantragt. 
Der Inhaber dieses Sparbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, 
gerechnet von dem u. g. Datum an, seine Rechte unter Vorlegung des Sparbuches 
anzumelden; andernfalls wird das Sparbuch für kraftlos erklärt. 
 
Münster, 13. Februar 2026 
Sparkasse Münsterland Ost 
 
Der Vorstand 
 

 

156



Aufnahme eines Aufgebotes 
 
 
 
Der Gläubiger des in Verlust geratenen Sparbuches  
 
 
Nr. 300364965 
 
 
der Sparkasse Münsterland Ost hat dessen Kraftloserklärung beantragt. 
Der Inhaber dieses Sparbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, 
gerechnet von dem u. g. Datum an, seine Rechte unter Vorlegung des Sparbuches 
anzumelden; andernfalls wird das Sparbuch für kraftlos erklärt. 
 
Münster, 13. Februar 2026 
Sparkasse Münsterland Ost 
 
Der Vorstand 
 

 

157



Sitzung der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes am 26. Februar 2026 
 
 
Die Sitzung der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Stadt Münster und 
des Kreises Warendorf sowie der Städte und Gemeinden Ahlen, Beckum, Beelen, Drensteinfurt, 
Ennigerloh, Everswinkel, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte, Wadersloh und 
Warendorf der Sparkasse Münsterland Ost am 
 
Donnerstag, 26. Februar 2026, um 18:00 Uhr in der Sparkassenzentrale Münster,  
Weseler Straße 230, 48151 Münster 
 
wird bekannt gemacht. 
 
Tagesordnung 
 
 
1. Wahl 
 a) des Vorsitzenden der Verbandsversammlung und 
 b) des stellvertretenden Vorsitzenden der Verbandsversammlung 
 
2. Wahl 
 a) des Verbandsvorstehers und 
 b) des stellvertretenden Verbandsvorstehers 
 
3. Wahl des vorsitzenden Mitglieds des Verwaltungsrates 
 
4. Wahl der sachkundigen Mitglieder des Verwaltungsrates und der Dienstkräfte  

sowie der jeweiligen Stellvertreter gemäß §§ 10 Abs. 2 b), 12 Abs. 1 SpkG NRW i. V. m. § 4 Abs. 1 der 
Satzung der Sparkasse Münsterland Ost 
 

5. Wahl eines stellvertretenden vorsitzenden Mitglieds des Verwaltungsrates 
 
6. Wahl der Hauptverwaltungsbeamten und -beamtinnen, die mit beratender Stimme an den Sitzungen 

des Verwaltungsrates teilnehmen 
 
7. Wahl des Beanstandungsbeamten und eines Stellvertreters im Verwaltungsrat 
 
8. Wahl der Vertreter / Vertreterinnen und deren Stellvertreter / Stellvertreterinnen in die Verbandsver-

sammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe (SVWL), Münster 
 

9. Kurzbericht des Vorstandes über die Geschäftsentwicklung 2025 
 
10. Verschiedenes 
 
 
Münster, 18.02.2026 
 
 
 
Dr. Olaf Gericke 
Landrat 
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Benachrichtigung

eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen.

Da der derzeitige Aufenthalt der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben
gem. §1 i. V. m. §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen hiermit
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag
der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen
können.

Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und
Straßenverkehr, Zimmer B1.37 Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen
Dienstzeit eingesehen werden.

Warendorf, 12.02.2026

Kreis Warendorf
Der Landrat
Im Auftrag

Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf
hat für

Herrn  Marcel Bruckert

letzte bekannte Anschrift: Bremer Str. 62  49084 Osnabrück
mit Schreiben vom:  29.01.2026
Aktenzeichen:   410051899458
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Benachrichtigung 
 
 
 
Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Ventsislav Klashnov, geb. am 
25.02.88, zuletzt wohnhaft in 59227 Ahlen, Einsteinstraße 6, mit Schreiben vom 
05.02.2026, Aktenzeichen: 36.50.20 - SVAVers eine rechtsmittelfähige Entscheidung 
getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben 
gem. § 1 i. V. m. § 10 Abs. 2 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit öffentlich zugestellt. 
 
Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 
verstrichen sind. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zimmer B 0.59, Waldenburger Straße 2, 
48231 Warendorf während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen werden. 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Penka Mircheva, zuletzt 

wohnhaft Raiffeisenstr. 14 in 59302 Oelde, mit Schreiben vom 13.02.2026 unter dem 

Aktenzeichen 3140/1291221 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der oben genannten Person nicht bekannt ist, wird das 

Schreiben durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt (§ 1 in Verbindung mit § 10 

Abs. 2 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird 

darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren 

Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Oelde, Zimmer 0.02, 

Am Markt 8, 59302 Oelde, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat 
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